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„Sollte der Jude im Geschäft hinderlich sein, dann entfernen sie ihn ganz einfach“

„Arisierung“ und Restitution in Saalfelden

„Es gibt kaum einen Bereich, in dem sich der Nationalsozialismus in seiner

unverkennbaren Mischung aus menschenfeindlicher Ideologie und ideologiefreier

menschlicher Gemeinheit deutlicher darstellt als in der Theorie und Praxis der so

genannten ‚Arisierungen’“, schreibt Peter Huemer im Vorwort zu einer 1995

erschienen Publikation über den Raub jüdischen Vermögens.i Bis dahin waren die

Themen „Arisierung“ und Restitution von HistorikerInnen nur ansatzweise

untersucht worden. Erst mit der Gründung der Österreichischen Historiker-

kommission 1998, im Zuge deren die „Arisierungen“ und Rückstellungen erstmals

systematisch erfasst und dokumentiert wurden, konnte diese Forschungslücke

geschlossen werden. Dies schuf auch die Basis für die detaillierte Aufarbeitung

einzelner „Arisierungsfälle“.ii Nur so kann letztlich das volle Ausmaß des Raubes

hinlänglich sichtbar gemacht werden. Folgender Artikel versucht genau dazu einen

kleinen Beitrag zu leisten.

Der erste Teil führt in das Thema „Arisierung“ und Restitution in Österreich und

Salzburg allgemein ein. Der zweite beleuchtet dann konkret zwei Fallbeispiele aus

Saalfelden: das Kaufhaus von Artur und Sara Kant und das Sägewerk von Jacob

Süssmann. Die Tatsache, dass die Aufarbeitung der „Arisierung“ erst so spät

begonnen hat, hat allerdings ein Quellenproblem zur Folge: Mehr als sechzig Jahre

nach Kriegsende sind die von der „Arisierung“ betroffenen Menschen – sofern sie

die nationalsozialistische Verfolgungspolitik überlebten – zumeist verstorben, und

es gibt leider nur mehr selten die Möglichkeit, mit ihnen direkt ins Gespräch zu

treten. Erhalten geblieben sind vor allem die so genannten „Arisierungs“- und

Rückstellungsakten: Diese geben aber naturgemäß das Geschehen in nüchtern-

distanzierter Sprache, und damit die „emotionale“ Dimension des Verbrechens nur

äußerst unzulänglich wieder.



1. „Arisierung“ und Restitution in Österreich

1.1. „Arisierung“

„Arisierungen“ standen im Zeichen einer mittelständischen Wirtschaftspolitik, im

Zuge deren die jüdischen Besitzer oft nur mehr als Statisten wahrgenommen

wurden, wie auch die hier geschilderten Fallbeispiele belegen. Die Praxis der

„Arisierungen“ zielte auf die systematische Ausgrenzung der jüdischen

Bevölkerung aus dem Wirtschafts- und Alltagsleben ab. Durch den Raub des

Eigentums sollte sie zur Flucht gedrängt werden.iii.

Sofort nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Österreich begann ein zunächst

spontaner, dann staatlich geregelter, teils auf institutioneller Ebene geplanter

Raubzug gegen jüdisches Vermögen.iv In den so genannten „wilden Arisierungen“

(„wild“, weil von den Nationalsozialisten noch nicht per Gesetz scheinlegalisiert)

beraubten Österreicherinnen und Österreicher ihre jüdischen Mitbürger „spontan“

ihrer Wohnungen, Geschäfte, Fahrräder. Im „Altreich“ wurden diese

unkontrollierten „Arisierungen“ nicht allzu gern gesehen. Hermann Göring drängte

darauf, die „wilden Arisierungen“ zu stoppen, weil „die Verdrängung der Juden“

nicht als ein „Versorgungssystem untüchtiger Parteigenossen“ benutzt werden

sollte.v Am 26. April 1938 veranlasste Göring deshalb die „Verordnung über die

Anmeldung des Vermögens von Juden“. Per Erlass mussten nun Vermögen mit

einem Wert von über RM 5.000,-- angemeldet werden.vi  Mitte Mai wurde dann

mit der Vermögensverkehrsstelle eine zentralisierte Behörde konstituiert, die die

staatliche Überwachung und Beeinflussung aller „Entjudungsvorgänge“ gewähr-

leisten sollte.vii

Die nationalsozialistische Enteignungspolitik machte den Weg frei für die

„arischen“ Unternehmer, und nur zu oft wurden dabei „dem Nepotismus Tür und

Tor geöffnet“, wie Albert Lichtblau in seinem Bericht der Historikerkommission

festhält. Auch dies gehörte zu den wirtschaftspolitischen Zielen der National-

sozialisten: Verdiente Parteimitglieder sollten belohnt werden.viii Da es gemeinhin

mehr „Arisierungswerber“ als jüdische Besitzer gab, entwickelte sich häufig ein

aggressiver Wettlauf um die jeweilige Liegenschaft. In ihren Schreiben an die



Behörden strichen die Antragssteller ihre Mitgliedschaft bei der NSDAP oder

Aktivitäten für die Partei hervor, oder denunzierten Mitbewerber als politisch

unzuverlässige Figuren.ix

Wie die „Arisierungen“ im Einzelnen abliefen, kann aber letztlich nur durch die

detaillierte Darstellung von Fallbeispielen sichtbar gemacht werden. Die Band-

breite war jedenfalls groß, wie Irene Etzersberger in ihrer Publikation über

„Arisierungen“ plakativ so schreibt:  „Es gab „wilde“ Enteignungen, es gab den

‚hilfreichen’ Prokuristen, der sich ‚loyal’ bereit erklärte, seinem Chef und

Firmeninhaber das Unternehmen um einen Bruchteil des Wertes abzukaufen […]

Es soll auch Beweise echter Freundschaft gegeben haben.“x Damit weist sie auf

jene Fälle hin, in denen sich die „Ariseure“ nur als Strohmänner verstanden, und

nach 1945 das Geschäft in gutem Zustand zurückstellten. Dennoch: „Wer

‚arisierte’, nutzte bewusst, gezielt und meist hemmungslos die extreme Zwangslage

von Mitbürgern zu seinem eigenen Vorteil – sofern es nicht in freundschaftlicher

Absprache mit dem jüdischen Besitzer geschah; ein möglicher, aber eher seltener

Weg.“xi

Die häufigste Form der „Arisierung“ bildeten staatlich observierte Zwangsver-

käufe, deren Kaufpreis durch eine nicht beeinspruchbare Schätzung „geregelt“

wurde. Regimetreue Wirtschaftsprüfer gestalteten die Gutachten oft so, als wäre

der jeweilige Betrieb vor dem sicheren Ruin gestanden.xii Den vereinbarten

Kaufpreis erhielten die Enteigneten allerdings nicht: So musste etwa für die er-

zwungene Auswanderung die so genannte „Reichsfluchtsteuer“ (25 Prozent des

Gesamtvermögens) bezahlt werden. Flüchtende erhielten meist nur einen Bruchteil

der verbleibenden Summexiii.

Die „Arisierung“ betraf aber nicht nur die Betriebe und Wohnungen selbst,

sondern auch Gegenstände wie Bilder und Möbel und vor allem auch ganz

alltägliche Dinge: Haushalts- und Gebrauchsgegenstände, Fahrräder, Kleider,

Wäsche,... Niko Wahl und Mirjam Triendl haben das wie folgt ausgedrückt: „Je

mehr Menschen aus den […] Straßen verschwanden, desto größer wurde das

(Über-) Angebot an Mobilien, an Gegenständen, die es normalerweise nicht

gebraucht zu kaufen gab […]; Gegenstände, die von der Vertreibung und



Abb. 1: Reichsfluchtsteuerbescheid von Jacob Süssmann



Vernichtung ihrer Besitzer sprachen…“xiv Der materielle, aber vor allem ideelle

Wert dieser Gegenstände für ihre Besitzer lässt sich nicht in Zahlen und Fakten

messen. Sie waren auf keiner Liste verzeichnet und daher auch nicht

„rückzufordern“. Wir wissen aus Biographien und Interviews, dass

RückkehrerInnen bei späteren Besuchen in ihren ehemaligen Wohnungen immer

wieder auf ihnen „entzogene“ Einrichtungsgegenstände trafen.xv

Fest steht jedenfalls, dass die nationalsozialistischen Behörden äußerst gründlich

und zügig arbeiteten: Anfang 1940 gab es nahezu keine jüdischen Unternehmen

mehr auf dem einstigen österreichischen Territorium. Von ca. 33.000 jüdischen

Betrieben wurden etwa 7.000 innerhalb kürzester Zeit aufgelöst, von den restlichen

26.000 etwa 5.000 „arisiert“ und die übrigen 21.000 liquidiert.xvi In Stadt und

Land Salzburg waren einer vorsichtigen Schätzung zufolge mindestens 600

Menschen direkt vom Vermögensentzug betroffen.xvii

1.2. Restitution

„Ich wäre dafür, dass man die Sache in die Länge zieht“: Dieser 1948 getätigte

Ausspruch des damaligen Innenministers Helmer ist mit Recht zum Synonym für

Österreichs zögerlichen Umgang mit der Rückgabe geraubten Vermögens

geworden. Im Unterschied zur BRD wurde in Österreich der Konflikt um das von

Privaten entzogene Vermögen auf die Ebene der Gerichte verlagert. Dieser musste

von Opfern und „Ariseuren“ im Verhandlungsweg ausgetragen werden. In

insgesamt sieben, z.T. schwer durchschaubaren Rückstellungsgesetzen wurde die

Restitution geraubten Vermögens formal geregelt. Von zentraler Bedeutung ist

dabei das so genannte „Dritte Rückstellungsgesetz“ vom 6. Februar 1947, das die

Restitution entzogener und nun in privater Hand befindlicher Vermögen vorsah

und damit den Großteil der „Ariseure“ und deren Rechtsnachfolger betraf. Die

Rechtslage benachteiligte dabei die Geschädigten: Ihnen gelang es nur selten die

„geforderten“ Erträgnisse zu erhalten, während die „Ariseure“ nützliche Auf-

wendungen für sich geltend machen konnten. Die Folge waren oft aufreibende

Verfahren und eine sehr lange Prozessdauer. xviii



Dass manche Betroffenen schon vor dem „Anschluss“ Erkundigungen über Wert

und Verkauf ihres Besitzes eingezogen hatten, wurde ihnen nun in den Rück-

stellungsverfahren entgegengehalten. Die „Ariseure“ wollten damit nachweisen,

dass der Raub nicht im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus gestanden

hatte, sondern ohnedies ein Verkauf geplant war.xix Sie versuchten in den

Rückstellungsverfahren üblicherweise auch, die Redlichkeit des Verkaufes

darzulegen. Durchgehend wurde etwa argumentiert, dass es sich bei den über-

nommenen Waren um eine minderwertige Qualität gehandelt habe, und dass die

Betriebe ohnedies hätten liquidiert werden müssen, da die Geschäftslage schon trist

gewesen sei.xx Zur weiteren Argumentation der „Ariseure“ gehörte auch darauf

hinzuweisen, dass man den Verfolgten durch das Abkaufen deren Eigentums doch

nur helfen wollte, und ihnen damit die Ausreise ermöglicht und das Leben gerettet

hätte.xxi

Auch bezüglich der Restitutionen gilt: Die Dokumente können den vollen Ausmaß

des Raubes letztlich nur unzulänglich erfassen. Nirgends ist etwa der Wert des

Erwerbs von Branchenkenntnissen in einer den „Ariseuren“ früher unbekannten

Berufsparte, der Wert des Aufbaues von Geschäftskontakten, Handelsbeziehungen,

usw. erwähnt. Diese Akten geben zumeist auch keine Auskunft darüber, welche

Güter, Maschinen, Lagerbestände und andere Vermögenswerte in den letzten

Kriegstagen aus den „arisierten“ Betrieben verschleppt wurden, um als Grundlage

der eigenen Firma zu dienen.xxii

Nach offiziellen österreichischen Angaben wurden rund 43.000 Rückstellungsfälle

positiv abgeschlossen, 15.000 davon endeten in „recht dubiosen, für die Arisierten

ungünstigen“ Vergleichen.xxiii Im Bundesland Salzburg dauerten die sich mit

„Arisierungen“ befassenden Rückstellungsprozesse durchschnittlich zwischen 15

und 16 Monate, manche erstreckten sich jedoch über mehrere Jahre. Insgesamt

wurden bei der Rückstellungskommission am Landesgericht mehr als 190

Rückstellungsprozesse geführt (etliche Geschädigte mussten mehrere Verfahren

führen, um ihr Eigentum zurückzuerhalten).xxiv 17,7 Prozent dieser Fälle wurden

abgewiesen, 29,8 Prozent endeten in einem Vergleich, 22,7 Prozent in einer

Rückstellung im Sinne der Antragssteller. Sehr oft verzichteten sie dabei auf die

Rückerstattung von Erträgnissen, um die Verfahren nicht zu verkomplizieren.xxv



2. „Arisierung“ und Restitution in Saalfelden

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten zeigte auch in Saalfelden bald seine

Wirkung. Das jüdische Geschäft Kant etwa wurde unter SA-Bewachung gestellt,

loyale Kunden gezwungen, eine Tafel mit der Aufschrift „Dieses Schwein kauft bei

Juden ein!“ zu tragen, mit der sie durch den Ort gehetzt wurden.xxvi Von der

„Arisierung“ waren in Saalfelden laut den Erhebungen der Historikerkommission

neun Menschen direkt betroffenxxvii. Am besten dokumentiert sind die Fälle von

Artur und Sara Kant sowie von Jacob Süssmann, die im Folgenden detailliert

geschildert werden.

2.1. Das Kaufhaus Artur und Sara Kant

Das Ehepaar Artur (geb. 1904) und Sara (geb. 1905) Kant besaß in Saalfelden ein

Manufaktur- und Modewarengeschäft. Sie führten den Betrieb gemeinsam mit

einer Angestellten.

Abb. 2: Hochzeitsfoto Artur und Sara Kant



Im Regelfall wurden bei der „Arisierung“ jüdischer Geschäfte zunächst so

genannte kommissarische Verwalter eingesetzt, deren Aufgabe darin bestand, das

Geschäft schließlich an den erfolgreichen „Ariseur“ zu verkaufen. So auch im Fall

Kant. Aus einem Schreiben an die Vermögensverkehrsstelle geht hervor, dass

Artur Kant allerdings noch im Mai 1938 ein Gesuch zwecks Veräußerung des

Geschäftes vorlegte. Den Akten zufolge wollte das Ehepaar Kant das Geschäft

einvernehmlich an ihre Angestellte Herta Briglauer verkaufen, bzw. diese als

Geschäftsführerin einsetzen.xxviii Die nationalsozialistischen Behörden hatten aller-

dings andere Pläne. So forderte der „Staatskommissar in der Privatwirtschaft“ in

einem Schreiben von 10. September 1938 das Gauwirtschaftsamt auf, dringend

einen kommissarischen Verwalter für das Geschäft vorzuschlagen.xxix Der

Gauwirtschaftsberater setzte daraufhin umgehend den Lodenfabrikanten Georg

Höttl ein. Der Wert des Warenlagers wurde nach der Inventuraufnahme mit ca. RM

12.000,-- beziffert, die Geschäftseinrichtung mit RM 1.500,-- der Kassastand

betrug RM 9.000,--. Höttl beschlagnahmte das Geld sofort. Auf Anfrage bewilligte

der Staatskommissar in der Privatwirtschaft in einem mit 24. Oktober 1938

datierten Brief dem kommissarischen Verwalter, den bisherigen Eigentümern Artur

und Sara Kant bis zu RM 300,-- monatlich für den Lebensunterhalt auszubezahlen.

Für die Ausreise wurden bis zu RM 4.000,-- „genehmigt“. Abgesehen von diesen

Zahlen beinhaltet der Brief noch die lapidare Aufforderung: „Sollte der Jude im

Geschäft hinderlich sein, dann entfernen sie ihn ganz einfach.“xxx

Aus demselben Büro heißt es wenig später, man werde „sofort das Nötige

veranlassen, damit die Entjudung in dem vom Gauwirtschaftsamt Salzburg

veranlassten Sinne durchgeführt wird.“ Der geplante einvernehmliche Verkauf des

Geschäftes der bisherigen Besitzer an Herta Briglauer war offenbar nicht in dem

vom Gauwirtschaftsamt „veranlassten Sinne“. Es gab einen weiteren Interessenten

für die Übernahme: Hans Aschböck, der Neffe des kommissarischen Verwalters

Höttl. Der Staatskommissar jedenfalls ermutigte Georg Höttl, dass sein Neffe trotz

des schon eingereichten Kaufvertrages von Frau Briglauer die Formulare ausfüllen

und mit einem entsprechenden Antrag auf „Arisierung“ bei der Vermögens-

verkehrsstelle einreichen solle.xxxi Das war am 7. November 1938. Wenige Tage

später wurde Artur Kant im Zuge des Novemberpogroms ins Konzentrationslager

Dachau verschleppt. Am 12. November 1938 verbot der kommissarische Verwalter

Sara Kant, das Geschäft weiterhin zu betreten.



Abb. 3: Schreiben des Staatskommissares für Privatwirtschaft an Georg Höttl, 7. November

1938



Den Zuschlag seitens der nationalsozialistischen Behörden für die „Arisierung“

erhielt schließlich – wenig überraschend – Hans Aschböck. Das Geschäft war ab

Ende November 1938 gesperrt und wurde erst wieder am 1. Februar 1939

eröffnetxxxii.

Was es für das Ehepaar Kant bedeutet haben muss, völlig machtlos gegen die

nationalsozialistischen Behörden zu sein, die materielle Existenzgrundlage zu

verlieren und in ständiger Angst vor Verfolgung zu leben geht aus diesen Akten

naturgemäß nicht hervor. In einem Brief vom 4. Oktober 1939 an Herta Hruby

(vormals Briglauer) schildert Sara Kant ihre trostlose Situation (sie wohnt jetzt in

Wien und wartet auf Fluchtmöglichkeit):

„[…] Dass ich Aussicht habe auszureisen, habe ich ihnen unlängst
geschrieben, aber jetzt hoffe ich doch wegzukommen […] Ich bin nur
froh, dass mich noch der letzte Brief von meinem Mann erreichte, in dem
er mir mitteilte, dass er bereits bei meiner Schwester (in Palästina, Anm.
Maria Ecker) sei. Liebes Hertachen. Wenn ich Ihnen auch nicht
regelmäßig schreibe, so habe ich absolut nicht auf Sie vergessen. Nur
bin ich total mit meinen Nerven erledigt, so dass mir auch das Schreiben
schwer fällt. Meine Briefe sehen ja auch danach aus. Ich habe nichts als
Aufregungen und Sorgen und habe auch jetzt keinen angenehmen
Vormittag hinter mir […] Halten Sie mir fest die Daumen, damit ich
dieses mal wirklich wegfahren kann und nicht wieder eine Enttäuschung
erlebe […] Es grüßt und küsst herzlichst, Ihre Sara.“xxxiii

Sara Kant gelang tatsächlich die Flucht nach Palästina, allerdings wäre das

Vorhaben fast gescheitert. Sie konnte nämlich das dafür notwendige Kapital nicht

aufbringen, die Ausreisemöglichkeit drohte zu verfallen. Schließlich gelang es ihr,

sich das Geld bei einer Bekannten zu leihen.xxxiv

Nach Kriegsende schrieb die inzwischen verwitwete Sara Kant (sie hieß nun

Wassermann), sie und ihr Mann hätten vom kommissarischen Verwalter insgesamt

RM 5.060,-- erhalten. Mit einberechnet sei der Betrag von RM 4.000,--, den die

Familie Ende Oktober für die Finanzierung der Flucht erhalten hatte.xxxv Sie wurde

für den Raub des Betriebes nicht entschädigt. Die Rückstellungskommission lehnte

den Antrag zugunsten des Rückstellungsgegners Georg Höttl per Enderkenntnis

von 7. Mai 1948 ab.xxxvi



Wie schon erwähnt, betrafen die „Arisierungen“ aber nicht nur Liegenschaften und

Wohnungen, sondern auch alltägliche Gegenstände. Ungeklärt ist etwa, was aus

dem Perserteppich, der Uhr, der Kette, den Ringen, dem Armband und dem

Silberbesteck, das Artur und Sara Kant gemäß ihrer „Vermögensanmeldung“

besaßen, geworden ist.xxxvii

Abb. 4: Brief an Herta Hruby von Marianne Scharfenberg, 10.6.1968



Trotz nicht erfolgter Entschädigung seitens der Rückstellungskommission konnte

nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes der ursprünglich gehegte Plan

einer einvernehmlichen Übergabe des Geschäftes an Herta Hruby (Briglauer)

durchgeführt werden. Im Mai 1946 wurde Hrubys Ansuchen um Verleihung des

Gemischtwarenhandels-Gewerbes und Übernahme des Geschäftes behördlich

bewilligt.xxxviii Herta Hruby und Sara Wassermann blieben in Kontakt – so schickte

Hruby zwischen 1946 und 1956 regelmäßig verschiedene Marken im Wert von

insgesamt ATS 30.000,-- bis 35.000,-- für das von ihr übernommene Geschäft nach

Israel.xxxix

Sara Wassermann ist 1956 plötzlich in Haifa verstorben. Sie war 51 Jahre alt.

2.2. Sägewerk Süssmann

Die Firma Gottlieb und Süssmann hatte ihren Hauptsitz in Wien, doch ein

Sägewerk und Holzlager befanden sich in Bsuch bei Saalfelden. Alleiniger Besitzer

des Werkes war Jacob Süssmann.

Gemäß der entsprechenden Verordnung meldete Süssmann sein Vermögen der

Behörde. Dort führte er auch an, dass eine goldene Uhr mit Kette bereits von der

Gestapo „beschlagnahmt“ worden sei.

Die Firma Süssmann wurde unmittelbar nach dem „Anschluss“ unter

kommissarische Verwaltung gestellt. Diese Funktion wurde zunächst von Josef

Schulz übernommen, der diese jedoch als „Arisierungswerber“ bald zurücklegte.

Im Herbst 1938 folgte Forstmeister Josef Kreuzspiegel, der am 15. Dezember 1938

das Ausgleichsverfahren anmeldete und die Firma liquidierte.

Im Fall Süssmann trat die Gemeinde Saalfelden selbst als „Arisierungswerber“

auf. Einem Bericht des Gauwirtschaftsberaters Gerbert ist zu entnehmen, dass die

Gemeinde Saalfelden erfolgreich die Strategie verfolgte, den Betrieb „im Hinblick

auf den Bestand anderer Sägewerke im Bereich Saalfelden“ zu liquidieren. Aus

den diesbezüglichen Dokumenten geht außerdem hervor, dass die Gemeinde

Saalfelden  in  den  Besitz  der  Liegenschaft  gelangen  wollte,  um  Wohn-  und







Abb. 5-6-7: Vermögensanmeldung Jacob Süssmann



Siedlungsraum bzw. Schulräume zu schaffen. Dieser Plan schien erst gefährdet, als

sich auch ein Interessent aus Köln um die „Arisierung“ bewarb. Er wollte die

Sägewerksanlagen zu einer Möbelfabrik umbauen. Mit dem Fall befassten sich die

höchsten Stellen: Der Gauleiter, der Leiter der Vermögensverkehrsstelle und das

Reichswirtschaftsministerium. Schließlich setzten sich die lokalen Interessenten

durch, die Gemeinde Saalfelden „arisierte“ die Liegenschaft zu einem Kaufpreis

von RM 40.000,--. Der Kaufvertrag enthielt eine Klausel, wonach das Sägewerk

nicht betrieben werden durfte und sich der Käufer verpflichtete, es stillzulegenxl.

Nach Kriegsende plante die Gemeinde Saalfelden zunächst, die ehemalige

„Süssmann-Säge“ zu verpachten. Eine diesbezügliche Anfrage vom 10.2.1947 an

die Bezirkshauptmannschaft wurde aber abgewiesen, da die „Klärung der

Besitzverhältnisse“ erst abzuwarten und „der Aufenthalt des Herrn Süssmann ha.

nicht bekannt“ sei.xli Camillo Paris, ein Geschäftsmann wohnhaft in Wien, bot sich

an, auf dem Grundstück eine Quarzhütte bzw. Quarzschmelze zu errichten. Er

führte in einem Schreiben aus, dass die Wahl für den Standort „seinerzeit“ deshalb

getroffen worden sei, weil „das Gebäude unseren Zwecken und Absichten beiläufig

entspricht […] Hoffentlich steht uns das Objekt bald zur Verfügung!“ Angesichts

der drohenden Rückstellungsforderung vergaß er auch nicht darauf hinzuweisen,

„welcher Schaden uns durch den Verlust der Investitionen erwachsen würde, wenn

Süssmann das Objekt wieder zurückbekäme und uns kündigen würde.“xlii

Im November 1947 musste die Gemeinde – ein Rückstellungsantrag lag in-

zwischen vor – nach Prüfung der Rechtslage erkennen, dass sie „gegen die Rück-

gabe der Liegenschaft nichts unternehmen“ konnte.xliii Nun sollte wenigstens der

finanzielle Schaden möglichst gering gehalten werden. Aus dem Protokoll der

Gemeinderatssitzung vom 22. Jänner 1948 geht etwa hervor, es sei nun Sache der

Gemeinde, „alle für die Liegenschaft Süssmann aufgewendeten Reparaturen und

Investitionen zu sammeln, um einen möglichst großen Ausgabeposten zu er-

zielen…“xliv Als vom Gericht tatsächlich per Bescheid die Rückstellung der

Liegenschaft verlangt wurde, überlegte die Gemeinde noch, Beschwerde gegen das

Urteil einzulegen. Nach Rücksprache mit ihrem Rechtsvertreter wurde aber klar,

„dass eine solche Beschwerde […] keinen Sinn hat, da die Rückstellung als solche

nicht verhindert werden kann.“xlv Am 6. April 1948 wurde schließlich ein Ver-



gleich geschlossen, in dem die Liegenschaft zurückgestellt wurde, beide Parteien

keinen Anspruch auf Erträgnisse bzw. Aufwendungen erhoben und die Gemeinde

Saalfelden für das Jahr 1948 das Recht erhielt, die landwirtschaftlichen Teile der

Liegenschaft weiterhin zu nutzen. Da der Kaufpreis zur Deckung von Schulden

(Steuerschulden, Liquidation) verwendet worden war, kam es im Verfahren zu

Kontroversen. Im Vergleich wurde schließlich vereinbart, dass der Antragsgegner

(= die Gemeinde) auf die Rückgabe des Kaufpreises „verzichtete“.xlvi

Zwei Jahre später wandte sich der Rechtsvertreter der Erben Süssmanns (Jacob

Süssmann war 1948 verstorben) wieder an die Gemeinde. In dem Schreiben heißt

es, den Erben sei zum Zeitpunkt des Vergleiches nicht bekannt gewesen, dass die

Gemeinde Saalfelden ein Herrn Süssmann gehöriges Waldstück abgeholzt habe.

Daher sei der Anspruch auf Bezahlung der Holznutzung für die Zeit von 1938 bis

1947 im Vergleich nicht enthalten und wäre nun mit der Gemeinde zu

verrechnen.xlvii Der Bürgermeister wies dies umgehend zurück und formulierte die

Haltung der Gemeindevertretung so: „Wir können nicht umhin, unser Befremden

darüber zum Ausdruck zu bringen, dass Sie neuerdings Ansprüche an die Markt-

gemeinde Saalfelden stellen.“xlviii

Ungeklärt blieb im Fall Süssmann zunächst auch, was mit den beweglichen Gütern

der Liegenschaft geschehen war. Auf Anfrage des Rechtsvertreters von Süssmann

antwortete der Bürgermeister: „… habe ich mich bis nun eine Zeit bemüht, auszu-

forschen, wo all diese Dinge hingekommen sind, ohne bisher auf einen grünen

Zweig zu kommen. […] Ein erheblicher Teil dieser Dinge dürfte wohl auf uner-

laubte Weise abhanden gekommen sein.“xlix

Insgesamt kam es schließlich zu nicht weniger als sieben weiteren Rück-

stellungsverfahren, da die Gemeinde Saalfelden übernommene Maschinen und das

Holzlager an diverse Interessenten in der Umgebung verkauft hatte. In einem

Verfahren ging es um den Verkauf des Holzes, das in Bsuch gelagert war. Der

Streitwert wurde mit ATS 533.278,-- festgelegt und gehört damit zu einem der

höchsten, der bei der Salzburger Rückstellungskommission bezüglich „Ari-

sierungen“  verhandelt  wurde.  In der Gegenäußerung des Antragsgegners  wurden



Abb. 8: Vergleich über das  Rückstellungsverfahren im Fall Süssmann



die gängigen Argumente vorgebracht: Es habe sich um einen „Restlagerbestand

von minderer Qualität“ gehandelt, teilweise um „Ramschware“ und ein „Sammel-

surium von Ladenhütern“. Dem Antragsteller wurde außerdem entgegengehalten,

er habe in „weiser Erkenntnis und angeborener Voraussicht“ rechtzeitig

Vermögenswerte ins Ausland verbracht. Das Verfahren endete nach mehr als

dreijähriger Dauer 1953 mit einem Vergleich. Die weiteren sechs Verfahren

betrafen die Rückstellung von diversen Maschinen wie etwa einen 60 PS

Elektromotor und einer Drehbank. Vier Verfahren endeten mit Rückstellungen,

zwei mit Vergleichen.l

3. Schluss

Die „Arisierungs“- und Restitutionsakten zeigen: Auch in Saalfelden wurden

jüdische Menschen ihrer Güter beraubt. Auch in Saalfelden wurde der enteignete

Besitz – wie in ganz Österreich – nur zögerlich rückerstattet. Nur selten konnte die

Angelegenheit des entzogenen Eigentums so einvernehmlich geregelt werden wie

im Fall von Kant und Hruby. Auch wenn die Dokumente bzgl. der „Arisierung“

und Restitution in Österreich spät aber doch systematisch erfasst worden sind, so

fehlt über weite Strecken bis heute die alltags- und sozialgeschichtliche Dimension

dieser Vorgänge. Zu den offenen Fragen zählen hier etwa: Was wusste die

Saalfeldner Bevölkerung damals von den Vorgängen? Was wollte man wissen, was

hätte man wissen können? Wie wurde das Verschwinden der jüdischen

Bevölkerung, die Übernahme ihrer Geschäfte wahrgenommen? Wurde nach 1945

darüber gesprochen? Welche Standpunkte wurden bezüglich der Rückgabe

vertreten?

Letztlich können diese Fragen nur in Gesprächen mit den noch wenigen Zeit-

zeugInnen zumindest aufgeworfen werden.
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